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Gedanken zum Jahreswechsel 2020/2021 
 
 
Viele haben die vergangenen Monate als einen langen, beschwerlichen Weg erlebt. Wie 
werden Sie das Jahr 2020 in Erinnerung behalten? Dieses ungewöhnliche Jahr war ge-
prägt von der Corona-Pandemie, die unser Leben in vielen Bereichen veränderte. In die-
sem Jahr fühlten sich viele wegen des unberechenbaren Infektionsrisikos verunsichert, 
waren im Schulalltag ungewohnten Beschränkungen unterworfen, die üblichen schuli-
schen Feste, Feiern und Veranstaltungen fielen aus, Urlaubspläne in den Ferien wurden 
durchkreuzt, manche waren in Quarantäne isoliert oder kämpften vielleicht sogar mit der 
neuen Krankheit.  
 
Viele haben sich im Verlauf dieses Jahres gefragt: „Wie soll das alles weitergehen?“  
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„Die Frage ist zu gut, um sie durch meine Antwort zu verderben!“, sagte einmal der Bak-
teriologe und Nobelpreisträger Robert Koch (1843 - 1910) und Namensgeber der im ver-
gangenen Jahr wohl am meisten beachteten öffentlichen Institution.  
 
Und doch mussten alle Verantwortlichen im Kultus- und Schulbereich Antworten finden, 
wie der Unterrichtsbetrieb und das Lernen auch unter schwierigen Bedingungen weiter-
gehen kann, trotz fehlender Erfahrungen mit einer solchen Pandemie. Schulleitungen und 
Lehrkräfte haben sich auf die neuen Umstände eingelassen, auch wenn es mehr Kraft 
und Anstrengung kostete, mehr Flexibilität und Einsatz erforderte. Sie haben vor Ort viel-
fach das Beste aus der Situation gemacht, ihre Schülerinnen und Schüler im Distanz- 
und im Wechselunterricht beschult und sie bei Bedarf besonders betreut. Die Lehrkräfte 
haben digitale Medien für Unterricht und Konferenzen genutzt und neue Methoden des 
Lernens angewandt. Alle fühlten und zeigten sich in hohem Maß für ihre Schulen verant-
wortlich, als stabilisierende Lehrkraft in Präsenz, als Teamlehrkraft oder von zu Hause im 
Home-Office. 
 
Die Schulleitungen, die Verwaltungskräfte im Sekretariat und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Schulämtern stellten sich den gewaltigen und permanenten Herausfor-
derungen der durch zusätzliche Bedingungen erschwerten Planung des Schulbetriebs, 
der (Um-)Organisation des Unterrichts, der zusätzlichen Aufgaben, trotz angespannter 
Personalsituation und oft kurzfristig neuen Gegebenheiten.  
 
Dieses engagierte Wirken im vergangenen Jahr verdient größten Respekt und Wert-
schätzung. Dafür sage ich Ihnen allen herzlichen Dank.  
 
Sie sorgten mit Ihrer Arbeit dafür, dass dieses turbulente, außergewöhnliche und beson-
ders schwierige Jahr an Ihren Schulen nicht nur negativ in Erinnerung bleiben wird. Ins-
besondere die Schulentwicklung im digitalen Bereich hat in diesem Jahr einen deutlichen 
Schub erfahren, der sonst wohl nicht so umfassend stattgefunden hätte. Die Ausstattung 
der Schulen - bereits durch die Förderprogramme zum Digitalbudget des Freistaats Bay-
ern und zum Digitalpakt des Bundes angestoßen - wurde nochmals deutlich aufgestockt. 
Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler stehen bereits zur Verfügung oder wurden zu-
mindest bestellt, Dienstgeräte für Lehrkräfte sind in Planung. Selten vorher haben sich so 
viele Lehrkräfte äußerst schnell und intensiv in den Einsatz von digitalen Medien sowie 
von Kommunikations- und Kollaborationssoftware eingearbeitet, unterstützt durch zahlrei-
che überregionale und regionale (überwiegend digitale) Veranstaltungen durch die Aka-
demie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen, die Regierung von Mittel-
franken, die Schulämter und durch schulinterne Fortbildungsmaßnahmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler spürten in diesem Jahr so deutlich wie nie zuvor das Privi-
leg, in eine Schule zu gehen und dort unter Anleitung einer Lehrkraft lernen zu dürfen. 
Die Erfahrungen der Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder während der Schulschließun-
gen haben insbesondere das Verständnis und die Wertschätzung der Tätigkeit von Lehr-
kräften gefördert. Wohl auch deshalb kamen die Schülerinnen und Schüler nach den Wo-
chen des „Lockdown“ erleichtert und gern wieder in den Unterricht. 
 
In der Krise erwiesen sich nahezu alle Mitglieder der Schulgemeinschaften als solidarisch 
und arbeiteten zusammen daran, dass die Schüler und Schülerinnen auch in diesem Jahr 
möglichst normal lernen konnten. Ein wichtiger Beitrag kam dabei von den Eltern, die ihre 
Kinder im Distanzunterricht unterstützt und zusätzlich gefördert haben. Die Schulen wa-
ren insbesondere auch denjenigen Eltern dankbar, die ihre Kinder angehalten haben, die 
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neuen Regeln in der Schule z. B. zum Abstandhalten und Maskentragen klaglos zu befol-
gen und die den Schulen unnötige und zeitraubende Diskussionen über die Sinnhaftigkeit 
der staatlich angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen ersparten.  
 
Auch die Ausbildung der zukünftigen Lehrkräfte aller Schularten konnte nicht wie ge-
wohnt erfolgen. Die Organisation und Durchführung der Prüfungen gestaltete sich deut-
lich aufwändiger. Auch mussten die besonderen Rahmenbedingungen bei der Bewertung 
der Prüfungen berücksichtigt werden. Mein Dank gilt allen Seminarleitungen, den Semi-
narrektoren und -rektorinnen, allen betreuenden Lehrkräften und den an den Prüfungen 
Beteiligten für ihre Flexibilität, ihr Verständnis für die schwierige Situation der Junglehr-
kräfte und ihre Professionalität bei der letztlich gewohnt erfolgreichen Durchführung der 
Lehrerausbildung. 
 
Das Jahr 2020 ist zu Ende, ein neues Jahr 2021 hat begonnen. Wir alle hoffen auf ein 
Jahr, das nicht mehr nur von Corona geprägt ist und über die Krisenbewältigung hinaus 
zahlreiche Möglichkeiten und Chancen bringt. Und doch ist uns bewusst: der Beginn ei-
nes neuen Jahres allein wird unsere Sorgen nicht verschwinden lassen und unsere Prob-
leme nicht lösen. Dazu bedarf es weiterhin gemeinsamer Anstrengungen, umsichtigen 
Handelns und gegenseitiger Rücksichtnahme. Auch in diesem Jahr wird es Situationen 
geben, für die nicht sofort eine passende Antwort „von oben“ geliefert werden wird. Wie 
letztes Jahr sind dann verantwortlich handelnde Personen vor Ort gefragt, mit ihren Mit-
teln die bestmöglichen Lösungen anzustreben. 
 
Das zuverlässige Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen der Schulverwaltung in 
Regierung, Schulämtern, Kreisverwaltungsbehörden und Schulen und die Erfahrungen 
der letzten Monate stimmen mich jedoch zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr die 
vor uns liegenden Aufgaben erfolgreich meistern werden. 
 
Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, viele Tage in Gesundheit, Freude und Zufrie-
denheit und hoffentlich bald auch ein Stück wiedergewonnene Normalität.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Thomas Bauer 
Regierungspräsident 
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Ausschreibung von freien und voraussichtlich freiwerdenden Funktionsstellen in 
der Schulleitung an staatlichen Grundschulen und Mittelschulen  
       
 
Staatliches Schulamt im Landkreis Ansbach 
       
 

Schulnummer   Besoldungsgruppe 
Schule Planstelle Schülerzahl und Amtszulage (AZ) 
     

 
Aktenzeichen: 40.2-5141-2-525 
 
6744  Rektorin/  304  A 14 
Grundschule Rothenburg o. d. T. Rektor  
 
Voraussetzungen: 
Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in 
der Grundschule  
 
Informationen zur Schule: 

       
 

Stellenausschreibungen 

Die in Texten des Mittelfränkischen Schulanzeigers verwendeten geschlechtsbezogenen 
Bezeichnungen (z. B. Bewerberin/Bewerber) schließen stets weibliche, männliche und   
diverse Personen mit ein. 

Wichtige Hinweise für die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d): 
Sie werden gebeten, bei Ihren Bewerbungsunterlagen grundsätzlich auf die Vorlage von Bewer-
bungsmappen, Kunststoffheftern, Prospekthüllen etc. zu verzichten. 
Da die eingereichten Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden, wird gebeten, der 
Bewerbung ausschließlich Kopien von Zeugnissen, Urkunden, Zertifikaten, Fortbildungsnach-
weisen usw. beizufügen. 
 
Als Deckblatt zu Ihrer individuellen Bewerbung verwenden Sie bitte ausschließlich das bayern-
weit einheitliche Formblatt "Bewerbung um eine Funktionsstelle" das vom bayerischen Formu-
larserver heruntergeladen werden kann.  
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-002/
index?caller=332413184674 

Hinweis zu den Datenschutzbestimmungen 
 

Die von Ihnen im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens eingereichten Unterlagen werden 
von der Regierung von Mittelfranken unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften ge-
speichert und verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter 
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/service/schulanzeiger/
dsgvo_rmfr_bereich_4.pdf  

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-002/index?caller=332413184674
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/service/schulanzeiger/dsgvo_rmfr_bereich_4.pdf
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Staatliche Schulämter im Landkreis Roth und in der Stadt Schwabach 
       
 

Schulnummer   Besoldungsgruppe 
Schule Planstelle Schülerzahl und Amtszulage (AZ) 
     

 
Aktenzeichen: 40.2-5141-2-523 
 
6688  Rektorin/  344  A 14 
Grundschule Schwabach Rektor  
Christian-Maar-Schule 
 
Voraussetzungen: 
Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in 
der Grundschule  
 
Informationen zur Schule: 
Gebundener Ganztag, Deutschklassen, Vorkurse, jahrgangskombinierte Klassen, Flexible Grundschule,  
Bilinguale Grundschule Französisch, Sinus-Grundschule, Musikalische Grundschule  
       
 
Aktenzeichen: 40.2-5141-2-524 
 
6911  Rektorin/  394  A 14 + AZ1  
Grundschule Hilpoltstein Rektor   (219,29 €) 
 
Voraussetzungen: 
Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in 
der Grundschule  
 
Informationen zur Schule: 
Gebundener Ganztag, Vorkurse  
       

 
Amtszulagen (Stand: 01.01.2021): AZ1 = 219,29 €  /  AZ2 = 283,16 € 
 

 
 
 
 
Zur Beachtung: 
 
1. Bewerben können sich nur beim Freistaat Bayern verbeamtete oder unbefristet beschäftigte 

Lehrkräfte gemäß den in den einzelnen Ausschreibungen angegebenen Lehrämtern. 
 

2. Die Ausschreibungen erfolgen vorbehaltlich des tatsächlichen Freiwerdens der Planstellen 
bzw. vorbehaltlich der Zuweisung entsprechender Planstellen. 

 
3. Es muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass Beförderungsstellen aus dienstlichen 

Gründen besetzt werden müssen bzw. dass Stellen infolge schulorganisatorischer Gründe 
oder wegen Rückgangs der Schülerzahlen nicht mehr besetzt werden können bzw. die Schü-
lerzahl eine andere Bewertung der Beförderungsstelle erforderlich macht. 

 
4. Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, 

kann die/der erfolgreiche Bewerberin/Bewerber zum maßgeblichen Beförderungszeitpunkt 
nur dann entsprechend befördert werden, wenn diese Schülerzahl zum Ernennungszeitpunkt 
nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) und der aktualisierten Prognose der 
Schülerzahlen noch vorliegt. Bei der Neubesetzung einer Funktionsstelle (Ausschreibung) ist 
eine nachhaltige Sicherung der Schülerzahl gegeben, wenn diese in den nächsten drei 
Schuljahren ab Ausübung der Funktion nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) 
voraussichtlich vorliegt. Zum möglichen Ernennungs- bzw. Beförderungszeitpunkt muss die 
erforderliche Schülerzahl nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) und der aktua-
lisierten Prognose der Schuljahre nach Satz 2 noch vorliegen. 
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Die Ausschreibungen erfolgen seit 01.01.2011 nach folgenden Einstufungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amtszulagen (Stand: 01.01.2020): AZ1 = 219,29 €  /  AZ2 = 283,16 € 
 
5. Die Bewerberin/Der Bewerber muss die in den jeweils geltenden Beförderungsrichtlinien ge-

nannten Voraussetzungen erfüllen. Auf die „Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften 
und Förderlehrkräften an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke“, Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 18. März 2011 
Nr. IV.5 - 5 P7010.1 - 4.23489 (KWMBl Nr. 8/2011, S. 63), wird hingewiesen. 

 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf Nr. 5.5 (Erforderliche dienstliche Beurtei-
lungen) der o. a. Beförderungsrichtlinien verwiesen. Danach ist für die Beförderung in Funkti-
onsämter Voraussetzung, dass in der aktuellen dienstlichen Beurteilung eine entsprechende 
Verwendungseignung vergeben wurde und die vorgeschriebene Mindestanforderung bei der 
Bewertungsstufe vorliegt. Die jeweils erforderliche Bewertungsstufe (Prädikat) bitten wir, den 
o. g. Beförderungsrichtlinien zu entnehmen. 

 
 Das Auswahlverfahren für ausgeschriebene Funktionsstellen erfolgt nach dem 

LlbG). Bei Gleichstand mehrerer Bewerberinnen/Bewerber erfolgt die Auswahlentscheidung 
nach Durchführung eines strukturierten Personalauswahlgesprächs, zu dem die Bewerberin-
nen/Bewerber dann durch die Regierung von Mittelfranken eingeladen würden. 

 
 Bei einer 2. Ausschreibung kann eine Ausnahme von der erforderlichen Bewertungsstufe ge-

macht werden, sofern die erforderliche Verwendungseignung vorliegt, an der unverzüglichen 
Besetzung der Stelle ein dienstliches Interesse besteht und die Bewerberin/der Bewerber im 
Übrigen für die Wahrnehmung der Funktion fachlich geeignet erscheint. 

 
 Bei einer 2. Ausschreibung des Amtes Rektorin/Rektor der BesGr. A 14 kann das Erfordernis 

einer dreijährigen Tätigkeit in der Besoldungsgruppe A 13 + AZ bis zu 12 Monate unterschrit-
ten werden. Bewerben können sich daher auch Lehrkräfte, die eine mindestens zweijährige 
Tätigkeit in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 + AZ aufzuweisen haben. Die Regierung 
behält sich vor, im Einzelfall eine entsprechende Ausnahme von den Beförderungsrichtlinien 
zuzulassen. 

 
6. Eine Beförderung ist erst möglich, wenn eine entsprechende Planstelle zur Verfügung steht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit durch 
Funktionsinhaber eintretende Stellensperre auf alle neu zu besetzenden Ämter gleicher Wer-
tigkeit und gleicher Funktion verteilt werden muss, unabhängig davon, ob im konkreten Fall 
die Vorgängerin/der Vorgänger Altersteilzeit beansprucht hatte. Die Wartezeit bis zur Beför-
derung wird sich dadurch in der Regel über die gesetzliche Wiederbesetzungssperre hinaus 
verlängern. 

 

Grundschulen, Mittelschulen 
Zahl der Schülerinnen und Schüler Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe 

und Amtszulage 

… bis einschließlich 180 Rektorin/Rektor A 13 + AZ1 

… mehr als 180 bis zu 360 Rektorin/Rektor 
Konrektorin/Konrektor 

A 14 
A 13 + AZ1 

… mehr als 360 bis zu 540 Rektorin/Rektor 
Konrektorin/Konrektor 

A 14 + AZ1 
A 13 + AZ2 

… mehr als 540 
Rektorin/Rektor 
Konrektorin/Konrektor 
2. Konrektorin/2. Konrektor 

A 14 + AZ1 
A 13 + AZ2 
A 13 + AZ1 
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7. Bewerberinnen und Bewerber, die nach dem 31.12.1970 geboren sind, haben ihrer Bewer-
bung eine Kopie des Nachweises über den Masernschutz beizufügen.  

 
8. Es ist zu beachten, dass ein Lehrerwechsel im Grund- und Mittelschulbereich während des 

Schuljahres nach Möglichkeit vermieden werden soll. Versetzungen auf Funktionsstellen 
werden deshalb so weit wie möglich mit Wirkung vom Schuljahresbeginn vorgenommen. 

 
9. Es wird erwartet, dass eine Wohnung am Schulort selbst oder in unmittelbarer Umgebung 

genommen wird. 
 
10. Umzugskostenvergütung nach dem Bayer. Umzugskostengesetz (BayUKG) kann nur ge-

währt werden, wenn die Gewährung der Umzugskostenvergütung vor Durchführung des Um-
zugs schriftlich zugesagt worden ist. Den Bewerberinnen/Bewerbern wird empfohlen, sich vor 
Abgabe der Bewerbung über die bei den ausgeschriebenen Stellen vorliegenden Wohnungs-
verhältnisse zu erkundigen. 

 
11. Eine Funktion in der Schulleitung ist in der Regel mit anderen Funktionen nicht vereinbar. 

Nur in besonderen Ausnahmefällen ist die Ausübung einer weiteren Funktion für maximal ein 
Schuljahr möglich. 

 
12. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung ist eine Teilzeit nur im Rahmen der erforderlichen 

Mindeststundenzahl möglich.  
 
13. Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet; schwerbehin-

derte Bewerberinnen/Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 
14. Die Berücksichtigung der Bewerbung einer Lehrkraft um eine Funktion in der Schulleitung 

(Schulleiterin/Schulleiter, ständige oder weitere Vertretung der Schulleiterin/des Schulleiters) 
ist ausgeschlossen, wenn Angehörige im Sinne des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG) an der betreffenden Schule tätig sind. 

 Dies gilt nicht, wenn Angehörige sich für den Fall der Auswahl der Bewerberin/des Bewer-
bers, zu dem die Angehörigeneigenschaft besteht, mit der Wegversetzung von der Schule 
einverstanden erklärt haben und die Wegversetzung möglich ist. 

 
 Dazu ist im Formular "Bewerbung um eine Funktionsstelle" eine entsprechende  

abzugeben; siehe nachfolgende „Wichtige Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen“. 
 
15. Gilt nur für ausgeschriebene Schulleiterstellen: 
 Die Regierung verweist auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus vom 19.12.2006 (KWMBl I Nr. 2/2007, Seite 7), die am 01.08.2008 in 
Kraft getreten ist, bzw. auf Nr. 5.4 der o. a. Beförderungsrichtlinien vom 18.03.2011 
(Erforderliche Qualifikation von Führungskräften). 

 Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation von ist 
die Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) vor der Funktionsübertragung zu 
absolvieren. Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevanten Fortbildun-
gen samt Teilnahmenachweisen) ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen; siehe nachfol-
gende „Wichtige Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen“. 

 
16. Vorlagetermine: 
 

a) Bewerberinnen/Bewerber reichen ihre Bewerbung bei dem für sie zuständigen Staatli-
chen Schulamt ein bis: 15. Januar 2021 

 
b) Das Staatliche Schulamt leitet die Bewerbung an das für die ausgeschriebene Schulstelle 

zuständige Staatliche Schulamt weiter bis: 19. Januar 2021 
 
c) Termin bei der Regierung mit Formblatt (Sammelvorlage) oder Fehlanzeige durch das für 

die ausgeschriebene Stelle zuständige Staatliche Schulamt: 22. Januar 2021 
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Johannes-Jürgen Saal, 

Besetzung von Lehrerstellen an Grundschulen und Mittelschulen unter Beteiligung 
der Schulleitung 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken vom 27. November 2020,  
Gz. 40.2-5142-3-82 
 
Die Besetzung von Lehrerstellen an Grundschulen und Mittelschulen auf Vorschlag der Schullei-
tungen erfolgt auch für das Schuljahr 2021/22. Dabei gilt Folgendes: 
 
1. Das Staatliche Schulamt und die Schulleitung prüfen, ob an der Schule zum Schuljahr 2021/22 

ein gesicherter Lehrerbedarf besteht. Dies wird in der Regel dann der Fall sein, wenn, bei 
stabiler Klassenzahl, zum Ende des aktuellen Schuljahres eine Lehrkraft in den Ruhestand 
versetzt wird oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintritt oder für das Schuljahr 
2021/22 genehmigte Elternzeiten oder Beurlaubungen aus anderen Gründen bestehen. 

 
2. Die Schulleitung erarbeitet eine Beschreibung der zu besetzenden Stelle und legt den Entwurf 

über das Staatliche Schulamt der Regierung zur Ausschreibung im Mittelfränkischen Schulan-
zeiger vor. Dabei ist das Formblatt „Stellenausschreibung im Direktbewerbungsverfahren“ zu 
verwenden, das von der Homepage der Regierung von Mittelfranken heruntergeladen werden 
kann unter  
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-020/
index. 

 
Die Staatlichen Schulämter werden gebeten, das ausgefüllte Formblatt per E-Mail zu senden 
an Schulanzeiger@reg-mfr.bayern.de. 

 
Der Antrag muss den Grund der Ausschreibung und ein konkretes Anforderungsprofil für die 
freie bzw. freiwerdende Stelle enthalten. Außerdem vor allem Hinweise zu erforderlichen Qua-
lifikationen, zu besonderen Aufgaben, zu den Einsatzbereichen und zum voraussichtlichen 
Stundenumfang. 
 
Beispiele (Kurzform) für das Anforderungsprofil:  

„Lehrbefähigung Englisch (Unterrichts- oder Didaktikfach)“, „Lehrbefähigung Musik“, 
„Er-

fahrung im Ganztag“, „DaZ-Ausbildung“, „gute EDV-Kenntnisse“, „Multimedia-Einsatz“, „Über-
nahme der Systembetreuung“.
 
Die Regierung prüft den eingereichten Vorschlag und entscheidet über eine Ausschreibung im 
Mittelfränkischen Schulanzeiger. 

 

Wichtige Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen: 
 
Erfassen Sie die besuchten führungsrelevanten Fortbildungen zum Modul A bitte ausschließlich 
auf dem bayernweit einheitlichen Formblatt "Portfolioübersicht -  
Schulleiterin/Schulleiter - Modul A" das vom bayerischen Formularserver heruntergeladen 
werden kann und fügen Sie es als Deckblatt den Teilnahmenachweisen (bitte Kopien vorlegen) 
bei. 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-
062/index?caller=332413184674  
 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-020/index
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3. Lehrkräfte, die sich für die ausgeschriebene Stelle interessieren, richten ihre Bewerbung zu-
sammen mit einer Stellungnahme der (abgebenden) Schulleitung an das für sie derzeit zustän-
dige Staatliche Schulamt. 
Dabei ist das bayernweit einheitliche Formblatt „Bewerbung auf eine ausgeschriebene Lehrer-
stelle im Direktbesetzungsverfahren“ (barrierefreies PDF-Dokument) zu verwenden, das vom 
bayerischen Formularserver heruntergeladen werden kann unter  
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-061/
index?caller=332413184674. 
 
Bei Bewerbung auf mehrere Stellen, ggf. mit mehreren Zielschulämtern, ist jeweils ein eigener 
Antrag auszufüllen. 

 
4. Das für die Bewerberin/den Bewerber zuständige Staatliche Schulamt leitet die Bewerbung mit 

einer Stellungnahme an das für die angestrebte Stelle zuständige Staatliche Schulamt 
(Zielschulamt) weiter. Stehen zwingende dienstliche Gründe einer Versetzung entgegen, un-
terbleibt eine Weiterleitung. Die Bewerberin/Der Bewerber ist davon zu verständigen. 

 
5. Das Zielschulamt übergibt alle eingegangenen Bewerbungen der entsprechenden Schullei-

tung. Diese erarbeitet einen Besetzungsvorschlag. Wesentliches Kriterium für eine Reihung ist 
die bestmögliche Abdeckung des in der Stellenausschreibung definierten Anforderungsprofils 
der Stelle. Eine nachträgliche Abänderung des Stellenprofils ist daher nicht möglich. 
 
Die Schulleitung trägt in jede Bewerbung die festgelegte Platzziffer ein und gibt die nach 
Rangfolge sortierten Bewerbungen dem Staatlichen Schulamt zurück. 
 
Der Schulleitung wird empfohlen, mit den Bewerberinnen/Bewerbern, die die konkreten Anfor-
derungen der ausgeschriebenen Stelle erfüllen, Bewerbergespräche zu führen, um sich ein 
abschließendes Bild zu machen. Eine Zu- oder Absage darf nicht erteilt werden. 
 
Die Schulleitung wird gebeten, in diesem Fall eine Dienstreisegenehmigung zu erteilen. Fahrt-
kostenerstattung gem. Art. 5 Abs. 1 BayRKG bzw. Wegstreckenentschädigung gem. Art. 6 
Abs. 6 BayRKG wird zugesagt. Die entsprechende Abrechnung ist zusammen mit dem Einla-
dungsschreiben beim Landesamt für Finanzen Ansbach - Zentrale Abrechnungsstelle für Rei-
sekosten - (Karlstr. 8, 91522 Ansbach) einzureichen. 

 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Bewerberinnen/Bewerber zum Zwecke eines In-
formationsbesuchs keine Fahrtkostenerstattung bzw. Wegstreckenentschädigung geltend ma-
chen können. 

 
6. Das Staatliche Schulamt überprüft den eingehenden Besetzungsvorschlag der Schulleitung. 

Ist für die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle eine schulamtsinterne Versetzung notwen-
dig, entscheidet das Staatliche Schulamt in eigener Verantwortung und verständigt die Bewer-
berinnen/Bewerber entsprechend. Über die Versetzung in einen anderen Schulamtsbezirk ent-
scheidet die Regierung. 

 
7. Bewerbungsvoraussetzungen 

Auf die ausgeschriebenen Stellen können sich nur Lehrkräfte aus dem Grund- und Mittelschul-
dienst bewerben, die im kommenden Schuljahr 2021/22 zu Schuljahresbeginn sicher zur 
Dienstleistung in Mittelfranken zur Verfügung stehen. 

 
Damit können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden: 
- Bewerbungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Zweiten Staatsprüfungen bzw. 

an den Qualifikationsprüfungen 2021, 
- Gesuche von Bewerberinnen und Bewerbern aus anderen Regierungsbezirken und aus an-

deren Bundesländern, 
- Anträge von Bewerberinnen und Bewerbern aus den Wartelisten 
- Anträge von freien Bewerberinnen bzw. freien Bewerbern 
- Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Schularten 

 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-061/index?caller=332413184674
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Bewerbungen von beurlaubten Lehrkräften können nur dann berücksichtigt werden, wenn die-
se bereit sind, ihre Beurlaubung so zu beenden, dass der Dienst zum Schulbeginn 2021/22 
angetreten werden kann. 
 
Mit den Bewerbungsunterlagen sind Nachweise über die in der Stellenausschreibung geforder-
ten Qualifikationen vorzulegen. 

 
8. Personalbestand 

Geplante Versetzungen sind von den Schulen und von den Staatlichen Schulämtern im Perso-
nalbestand nicht zu erfassen (kein Personalzugang/-abgang). Eine entsprechende Berücksich-
tigung erfolgt ggf. nach Vollzug der Personalmaßnahme durch die Regierung. 

 
9. Termine: 

Antrag auf Ausschreibung von Stellen in der  
März-Ausgabe 2021 des Mittelfränkischen Schulanzeigers  
auf dem Dienstweg an die Regierung bis 01.02.2021 
 
Eingang von Bewerbungen beim derzeit zuständigen Staatlichen Schulamt bis 31.03.2021 
 
Weiterleitung der Bewerbungen an das Zielschulamt bis 14.04.2021 
 
Weiterleitung der Bewerbung an die betreffende Schulleitung bis 03.05.2021 
 
Vorschlag der Schulleitung an das Staatliche Schulamt bis 14.05.2021 
 
Falls eine schulamtsübergreifende Versetzung erforderlich: 
Weiterleitung der Bewerbungsunterlagen an die Regierung von Mittelfranken bis 31.05.2021 
 

Johannes-Jürgen Saal, 
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Frei werdende Stellen in der Schulaufsicht sowie an beruflichen Schulen 
 

(https://www.verkuendung-bayern.de). 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus legt dabei auch den Termin für die 
Einreichung der Bewerbung - auf dem Dienstweg - an die jeweils für die Bewerberin/den Bewer-
ber zuständige Regierung fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regierungsbezirksübergreifende Stellenausschreibungen 
 

Alle Regierungen veröffentlichen freie und frei werdende Funktionsstellen im jeweiligen Amtlichen 
Schulanzeiger. Diese Stellen sowie die dort durch wiederholte Ausschreibung veröffentlichten 
Funktionsstellen (Zweite Ausschreibung) stehen grundsätzlich Bewerberinnen/Bewerbern aus al-
len bayerischen Regierungsbezirken offen.  
Bitte informieren Sie sich deshalb in den im Internet aktuell veröffentlichten - allgemein zu-
gänglichen - Amtlichen Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
Die Amtlichen Schulanzeiger der einzelnen Regierungen finden Sie unter folgenden Internet-
adressen: 
 
Oberfranken 
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/schulen/schulanzeiger 
 
Unterfranken 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/
schulanzeiger/index.html  
 
Oberpfalz 
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/bekanntmachungen/schanz/index.html 
 
Oberbayern 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/
index.html 
 
Niederbayern 
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/schulanzeiger/index.php  
 
Schwaben 
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/
Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php 
 

https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/index.html
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3. Cunz-Reyther-Grundschule Niederndorf  
(Schulstraße 19, 91074 Herzogenaurach-
Niederndorf) 
für Prüflinge aus den Schulamtsbezirken  
- Stadt Erlangen  
- Stadt Fürth  
- Landkreis Erlangen-Höchstadt 
- Stadt Nürnberg 

 
Besondere Hinweise 
Den Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteil-
nehmern wird ihr Einzeltermin (gemäß § 15 
Abs. 2 LPO II) spätestens zwei Wochen vor-
her schriftlich bekannt gegeben. 
 
Die Ablegung der Prüfung ist Dienstpflicht. 
Bestehen besondere Hinderungsgründe, so 
sind sie sofort auf dem Dienstweg mit amtli-
chen Belegen anzuzeigen. Krankheit kann 
nur dann als Entschuldigung gelten, wenn sie 
durch ein amtsärztliches Zeugnis bestätigt ist. 
Es ist unaufgefordert vorzulegen. Auf § 12 
LPO II wird aufmerksam gemacht. Das Zeug-
nis muss auch eine Aussage über den        
voraussichtlichen Zeitpunkt des Wiederein-
tritts der Prüfungsfähigkeit enthalten. 
 

 
Auf §§ 9, 12, 13 und 19 LPO II mit den Hin-
weisen zum Unterschleif, zur Verhinderung, 
zum Ausschluss wird ausdrücklich hingewie-
sen. Das Mitführen von eingeschalteten 
Mobilfunktelefonen in den Prüfungsräu-
men ist nicht gestattet. 
 

 
Die Reisekostenaufrechnungen können über 
die normalen vierteljährlichen Sammelanträge 
geltend gemacht werden. 
 
Die Schulleitungen werden gebeten, allen 

ihrer Schule diesen Schulanzeiger gegen Un-
terschrift zur Kenntnisnahme zuzuleiten. 
 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes 
bei der Regierung von Mittelfranken 
 

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt 
an Grundschulen und das Lehramt an 
Mittelschulen 2021 nach der Lehramts-
prüfungsordnung II (LPO II); 
Kolloquium 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 3. Dezember 2020, 
Gz. 40.2-5195-12-3 
 
Staatliche Schulämter 
 
Seminarleitungen 
Leitungen der Grund- und Mittelschulen 
Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteilnehmer 
 
Prüfungstermine 
Die Kolloquien finden an folgenden Terminen 
statt: 
 
Montag, 12. April 2021 
(Prüfungsort: Heilsbronn) 
Dienstag, 13. April 2021 
(Prüfungsorte: Heilsbronn, Niederndorf, 
Treuchtlingen) 
Mittwoch, 14. April 2021 
(Prüfungsorte: Heilsbronn, Niederndorf, 
Treuchtlingen) 
Donnerstag, 15. April 2021 
(Prüfungsorte: Niederndorf, Treuchtlingen) 
 
jeweils von 07:50 Uhr bis 18:30 Uhr 
 
Prüfungsorte 
Die Kolloquien werden an drei verschiedenen 
Orten durchgeführt: 
 
1. Religionspädagogisches Zentrum Heils-

bronn 
(Abteigasse 7, 91560 Heilsbronn) 
für Prüflinge aus den Schulamtsbezirken 
- Stadt und Landkreis Ansbach  
- Landkreis Fürth  
- 
- Stadt Nürnberg 
 

2. Kulturzentrum Forsthaus Treuchtlingen  
(Am Schlossberg 1, 91757 Treuchtlingen)  
für Prüflinge aus den Schulamtsbezirken  
- Stadt Schwabach und Landkreis Roth  
- Landkreis Nürnberger Land  
- Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen  
- Stadt Nürnberg 

 

Prüfungen 
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7. Die Reisekostenaufrechnungen sind nach 
Abschluss der Prüfung beim zuständigen 
Staatlichen Schulamt bis spätestens 
1. August 2021 einzureichen. 

 
8. Die Schulleitungen werden gebeten, diesen 

Schulanzeiger allen Prüfungsteilnehmerin-
nen/Prüfungsteilnehmern ihrer Schule ge-
gen Unterschrift zur Kenntnisnahme zuzu-
leiten. 

 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes 
bei der Regierung von Mittelfranken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprü-
fung) der Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer 2021 nach ZAPO-F II und Qualifi-
kationsprüfung (II. Prüfung) der För-
derlehrerinnen und Förderlehrer 2021 
nach ZAPO/FöL II; 
Schriftliche Prüfung 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 3. Dezember 2020, 
Gz. 40.2-5196-12-2 (FL) / 5197-12-2 (FöL)  
 
Staatliche Schulämter 
Seminarleitungen 
Leitungen der Grund- und Mittelschulen 
Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteilnehmer 
 
Prüfungstermin: 

und Unterricht (§ 15 Abs. 1 ZAPO-
F II) bzw. (§ 12 Abs. 1 ZAPO/FöL II) sind am 
Montag, 29. März 2021 von 08:30 Uhr bis 
12:30 Uhr in der Turnhalle der Staatlichen 
Berufsschule I (Beckenweiherallee 21, 91522 
Ansbach) abzulegen. 
 
Besondere Hinweise: 

 

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt 
an Grundschulen und das Lehramt an 
Mittelschulen 2021 nach der Lehramts-
prüfungsordnung II (LPO II); 
Mündliche Prüfung 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 3. Dezember 2020, 
Gz. 40.2-5195-12-4  
 
Staatliche Schulämter 
Seminarleitungen 
Leitungen der Grund- und Mittelschulen 
Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteilnehmer 
 
Der Leiter des Prüfungsamtes bittet um Be-
achtung folgender Hinweise: 
 
1. Die drei mündlichen Prüfungen (Prüfungs-

zeit je 20 Minuten) werden in Röthenbach 
a. d. Pegnitz an der Geschwister-Scholl-
Mittelschule (Geschwister-Scholl-Platz 1, 
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz) durchge-
führt. 

 
2. Die mündlichen Prüfungen beginnen am 

Dienstag, 25. Mai 2021, früh, und enden 
am Freitag, 28. Mai 2021, nachmittags. 

 
3. Den Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteil-

nehmern werden die Einzeltermine (gemäß 
§ 15 Abs. 2 LPO II) für die mündlichen Prü-
fungen schriftlich bekannt gegeben. 

 
4. Die Prüfungspläne hängen ab Dienstag, 

25. Mai 2021, an der Geschwister-Scholl-
Mittelschule in Röthenbach a. d. Pegnitz im 
Eingangsbereich aus. 

 
5. Die Ablegung der Prüfung ist Dienstpflicht. 

Bestehen besondere Hinderungsgründe, 
so sind sie sofort auf dem Dienstweg mit 
amtlichen Belegen anzuzeigen. Krankheit 
kann nur dann als Entschuldigung gelten, 
wenn sie durch ein amtsärztliches Zeugnis 
bestätigt ist. Es ist unaufgefordert vorzule-
gen. Auf § 12 LPO II wird aufmerksam ge-
macht. Das Zeugnis muss auch eine Aus-
sage über den voraussichtlichen Zeitpunkt 
des Wiedereintritts der Prüfungsfähigkeit 
enthalten. 

 
6. Die Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteil-

nehmer haben sich an den Prüfungstagen 
mit Personalausweis oder Reisepass aus-
zuweisen. Wer sich nicht ausweisen kann, 
läuft Gefahr, von der Prüfung ausgeschlos-
sen zu werden. 
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2. Die mündlichen Prüfungen beginnen am 
Dienstag, 25. Mai 2021, früh, und enden 
am Freitag, 28. Mai 2021, nachmittags. 

 
3. Den Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteil-

nehmern werden die Einzeltermine (gemäß 
§ 11 ZAPO-F II bzw. § 9 ZAPO/FöL II) für 
die mündlichen Prüfungen schriftlich be-
kannt gegeben. 

 
4. Die Prüfungspläne hängen ab Dienstag, 

25. Mai 2021, an der Geschwister-Scholl-
Mittelschule in Röthenbach a. d. Pegnitz im 
Eingangsbereich aus. 

 
5. Die Ablegung der Prüfung ist Dienstpflicht. 

Bestehen besondere Hinderungsgründe, 
so sind sie sofort auf dem Dienstweg mit 
amtlichen Belegen anzuzeigen. Krankheit 
kann nur dann als Entschuldigung gelten, 
wenn sie durch ein amtsärztliches Zeugnis 
bestätigt ist. Es ist unaufgefordert vorzule-
gen. Auf § 8 ZAPO-F II bzw. § 7 ZAPO/
FöL II wird aufmerksam gemacht. Das 
Zeugnis muss auch eine Aussage über den 
voraussichtlichen Zeitpunkt des Wiederein-
tritts der Prüfungsfähigkeit enthalten. 

 
6. Die Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteil-

nehmer haben sich an den Prüfungstagen 
mit Personalausweis oder Reisepass aus-
zuweisen. Wer sich nicht ausweisen kann, 
läuft Gefahr, von der Prüfung ausgeschlos-
sen zu werden. 

 
7. Die Reisekostenaufrechnungen sind nach 

Abschluss der Prüfung beim zuständigen 
Staatlichen Schulamt bis spätestens 
1. August 2021 einzureichen. 

 
8. Die Schulleitungen werden gebeten, diesen 

Schulanzeiger allen Prüfungsteilnehmerin-
nen/Prüfungsteilnehmern ihrer Schule ge-
gen Unterschrift zur Kenntnisnahme zuzu-
leiten. 

 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes 
bei der Regierung von Mittelfranken 
 
 
 

Auf §§ 6, 8, 9, 15 ZAPO-F II bzw. §§ 7, 12, 17 
ZAPO/FöL II mit den Hinweisen zum Unter-
schleif, zur Verhinderung, zum Ausschluss 
und zur Fertigung der schriftlichen Prüfung 
wird ausdrücklich hingewiesen. Das Mitfüh-
ren von eingeschalteten Mobilfunktele-
fonen in den Prüfungsräumen ist nicht 
gestattet. Anträge gemäß § 54 APO 
(Nachteilsausgleich) sind mit den einschlägi-
gen Nachweisen bis Mittwoch, 3. März 2021 
dem Prüfungsamt bei der Regierung von Mit-
telfranken vorzulegen. 
 
Die Reisekostenaufrechnungen sind nach Ab-
schluss der Prüfung beim zuständigen Staatli-
chen Schulamt bis Freitag, 25. Juni 2021 
einzureichen. 
 

 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes 
bei der Regierung von Mittelfranken 
 
 
 
 
 
Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprü-
fung) der Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer 2021 nach ZAPO-F II und Qualifi-
kationsprüfung (II. Prüfung) der För-
derlehrerinnen und Förderlehrer 2021 
nach ZAPO/FöL II; 
Mündliche Prüfung 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 3. Dezember 2020; 
Gz. 40.2-5196-12-3 (FL)/5197-12-3 (FöL) 
 
Staatliche Schulämter 
Seminarleitungen 
Leitungen der Grund- und Mittelschulen 
Prüfungsteilnehmerinnen/Prüfungsteilnehmer 
 
Der Leiter des Prüfungsamtes bittet um Be-
achtung folgender Hinweise: 
 
1. Die zwei mündlichen Prüfungen (Prüfungs-

zeit je 30 Minuten) werden in Röthenbach 
a. d. Pegnitz an der Geschwister-Scholl-
Mittelschule (Geschwister-Scholl-Platz 1, 
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz) durchge-
führt. 
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Versetzungen innerhalb des Regie-
rungsbezirks zum Schuljahr 2021/22; 
Lehrkräfte an Grundschulen, Mittel-
schulen und Förderschulen/Schulen 
für Kranke 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 27. November 2020 
Gz. 40.2-0321-2-26 
 
Lehrkräfte (Sammelbegriff) an Grundschulen, 
Mittelschulen und Förderschulen/Schulen für 
Kranke haben die Möglichkeit, für das Schul-
jahr 2021/22 eine Versetzung aus persönli-
chen Gründen innerhalb des Regierungsbe-
zirks zu beantragen. 
 
Eine Versetzung von Lehrkräften im Turnus 
ist nach § 6 LDO nur in begründeten Ausnah-
mefällen möglich. 
 
1. Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen 
 

Der Antrag ist ausschließlich mit dem bay-
ernweit einheitlichen Formblatt „Antrag 
auf Versetzung innerhalb des Regie-
rungsbezirk“ (Grund- und Mittelschule) zu 
stellen, der vom bayerischen Formularser-
ver heruntergeladen werden kann unter 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/
forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/
rvs_40.2-051/index?caller=332413184674. 
 
Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen, 
die innerhalb des derzeitigen Schulamts-
bereichs an eine andere Grund-/Mittel-
schule versetzt werden möchten, also kei-
nen Wechsel des Schulamtsbezirks an-
streben, sind hiervon nicht betroffen. Über 
schulamtsinterne Versetzungen (auch bei 

. 
 
Im Falle einer Versetzung entscheidet das 
aufnehmende Schulamt darüber, welcher 
neuen Schule die Antragstellerin/der An-
tragsteller zugewiesen wird. 
 
Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen rei-
chen ihren Versetzungsantrag (Formblatt 
zweifach) über die Schulleitung beim der-
zeit zuständigen Staatlichen Schulamt 
möglichst sofort, spätestens bis 1. März 
2021 ein. 
 

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt 
an Grundschulen und das Lehramt an 
Mittelschulen, Qualifikationsprüfung 
(II. Lehramtsprüfung) der Fachlehrerin-
nen und Fachlehrer sowie Qualifikati-
onsprüfung (II. Prüfung) der Förderleh-
rerinnen und Förderlehrer 2021; 
Einsichtnahme in Prüfungsunterlagen 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 3. Dezember 2020, 
Gz. 40.2-5195-12-2 
 
Gemäß KMS vom 02.07.1984 Nr. III A 6 - 
4/174 930 können Prüfungsteilnehmerinnen/
Prüfungsteilnehmer nach Abschluss der 
Zweiten Staatsprüfung bzw. Qualifikations-
prüfung Einsicht in ihre bewerteten Prüfungs-
arbeiten einschließlich der Prüferbemerkun-
gen sowie in die Beurteilung und die Be-
obachtungen der Einsatzschule nehmen. 
 
Die Einsicht wird auf schriftlichen Antrag ge-
währt. Die Anträge auf Einsichtnahme müs-
sen bis 23. Juni 2021 dem Prüfungsamt vor-
liegen. Der Tag der Einsichtnahme wird 
schriftlich mitgeteilt. Verspätete Anträge 
können nicht berücksichtigt werden.  
 
In der Zeit vom 12. Juli 2021 bis 19. Juli 2021 
können die Prüfungsunterlagen an der Regie-
rung von Mittelfranken (Promenade 27, 
91522 Ansbach, Schloss, Raum 339 - Alte 
Bibliothek) eingesehen werden. Die Einsicht-
nahme beginnt pünktlich um 14:30 Uhr mit ei-
ner Belehrung und endet 60 Minuten später. 
 
Um pünktliches Erscheinen zur Belehrung 
wird gebeten. Parkmöglichkeiten bestehen 
am Rezatparkplatz oder im Parkhaus des 
Brückencenters. 
 
Die Einsichtnahme findet ausschließlich vom 
12. Juli 2021 bis 19. Juli 2021 statt. Ersatz-
termine werden nicht angeboten. 
 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes 
bei der Regierung von Mittelfranken 
 
 
 
 

Verschiedenes 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-051/index?caller=332413184674
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weg bis spätestens 31. März 2021 der Re-
gierung von Mittelfranken - Sachgebiet 43 - 
vorzulegen. Im Falle einer beabsichtigten 
Teilzeitbeschäftigung im kommenden Schul-
jahr 2021/22 ist daher eine Kopie dieses Teil-
zeitantrags dem Antrag auf Versetzung in ei-
nen anderen Schulamtsbezirk beizufügen. 
 

c) Parallel zum „Antrag auf Versetzung in-
nerhalb des Regierungsbezirks“ kann 
selbstverständlich auch ein „Antrag auf 
Versetzung in einen anderen Regie-
rungsbezirk“ gestellt werden. Die Regie-
rung wird zunächst den Antrag auf Ver-
setzung in einen anderen Regierungs-
bezirk und dann den “nachrangigen” 
Antrag auf Versetzung innerhalb Mittel-
frankens bearbeiten. 

 
d) Änderungen zu den im Antrag gemach-

ten Angaben (z. B. Eheschließung) sind 
der Regierung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.  

 
e) Wegen der großen Anzahl von Verset-

zungsanträgen können Änderungsmit-
teilungen, die der Regierung nicht bis 
spätestens 1. Mai 2021 vorliegen, 
grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt 
werden. Abweichend hiervon kann eine 
Eheschließung nur dann berücksichtigt 
werden, wenn der Nachweis (Heirats-
urkunde oder Auszug aus dem Fami-
lienbuch, jeweils in Kopie) bis spätes-
tens zum 1. Juli 2021 bei der Regie-
rung eingegangen ist. Bei einem Ein-
gang des Nachweises nach dem 1. Juli 
2021 kann dieser grundsätzlich für das 
laufende Verfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

 
f) In die Entscheidung über die Verset-

zung werden sowohl die dienstlichen 
als auch die persönlichen Belange der 
Antragstellerin/des Antragstellers einbe-
zogen. Dienstliche Belange haben 
grundsätzlich Vorrang. 

 
g) Entstehende Nachteile wegen unvoll-

ständiger Angaben auf den Antragsvor-
drucken und/oder aus fehlenden Unter-
lagen gehen zu Lasten der Lehrkraft. 

 
Johannes-Jürgen Saal, 

Die Staatlichen Schulämter werden gebe-
ten, die eingehenden Anträge möglichst 
zeitnah, spätestens bis 15. März 2021 
einfach an die Regierung weiterzuleiten 
(keine Sammelvorlage). 
 

2. Lehrkräfte an Förderschulen und an 
Schulen für Kranke 
 
Der Antrag ist ausschließlich mit dem bay-
ernweit einheitlichen Formblatt „Antrag 
auf Versetzung innerhalb des Regie-
rungsbezirk“ (Förderschule) zu stellen, 
der vom bayerischen Formularserver her-
untergeladen werden kann unter 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/
forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-
101/index?caller=349190961674 
 
Lehrkräfte an Förderschulen und an Schu-
len für Kranke reichen ihren Versetzungs-
antrag (Formblatt zweifach) möglichst so-
fort, spätestens bis 1. März 2021 bei der 
Schulleitung ein. 
 
Die Schulleitungen werden gebeten, ein-
gehende Anträge möglichst zeitnah, spä-
testens bis 15. März 2021 einfach an die 
Regierung weiterzuleiten (keine Sammel-
vorlage). 
 

3. Zur allgemeinen Beachtung: 
 
a) Eine Versetzung ist nur dann möglich, 

wenn im kommenden Schuljahr ab 
Schuljahresbeginn Dienst geleistet 
wird. Lehrkräfte, die für das Schul-
jahr 2021/22 eine Beurlaubung oder El-
ternzeit (Ausnahme: Teilzeit in Eltern-
zeit) beantragt haben oder beantragen 
werden, können daher nicht versetzt 
werden. 

 
b) Im Versetzungsantrag sind verbindliche 

Angaben über den im angestrebten 
Schulamtsbezirk gewünschten Be-
schäftigungsumfang (Vollzeit- oder 
Teilzeitbeschäftigung) einzutragen. 

 
Anmerkung:  
Anträge auf Teilzeitbeschäftigung nach 
Art. 88 und Art. 89 BayBG bzw. analog § 11 
TV-L sind für das Schuljahr 2021/22 mit dem 
entsprechenden Formblatt auf dem Dienst-

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-101/index?caller=349190961674
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zeit zuständigen Staatlichen Schulamt 
möglichst sofort, spätestens bis 1. März 
2021 ein. 

 
Die Staatlichen Schulämter werden gebe-
ten, die eingehenden Anträge möglichst 
zeitnah, spätestens bis 15. März 2021 
einfach an die Regierung weiterzuleiten 
(keine Sammelvorlage). 

 
2. Lehrkräfte an Förderschulen und an 

Schulen für Kranke 
 
Der Antrag ist ausschließlich mit dem bay-
ernweit einheitlichen Formblatt „Antrag 
auf Versetzung in einen anderen Regie-
rungsbezirk“ (Förderschule) zu stellen, 
der vom bayerischen Formularserver her-
untergeladen werden kann unter  
https://formularserver.bayern.de/intelliform/
forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-
100/index?caller=349190961674. 
 
Lehrkräfte an Förderschulen und an Schu-
len für Kranke reichen ihren Versetzungs-
antrag (Formblatt zweifach) möglichst so-
fort, spätestens bis 1. März 2021 bei der 
Schulleitung ein. 
 
Die Schulleitungen werden gebeten, ein-
gehende Anträge möglichst zeitnah, spä-
testens bis 15. März 2021 einfach an die 
Regierung weiterzuleiten (keine Sammel-
vorlage). 

 
3. Zur allgemeinen Beachtung: 
 

a) 

 
b) Im Versetzungsantrag sind verbindliche 

Angaben über den im angestrebten 
Regierungsbezirk gewünschten Be-
schäftigungsumfang (Vollzeit- oder 
Teilzeitbeschäftigung) anzugeben. 

 
Anmerkung:  
Anträge auf Teilzeitbeschäftigung nach 
Art. 88 BayBG und Art. 89 BayBG bzw. ana-
log § 11 TV-L sind für das Schuljahr 2021/22 

Versetzung in einen anderen Regie-
rungsbezirk zum Schuljahr 2021/22; 
Lehrkräfte an Grundschulen, Mittel-
schulen und Förderschulen/Schulen 
für Kranke  
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 27. November 2020,  
Gz. 40.2-0321-2-27 
 
Die Regierungen führen im Rahmen des 
Tauschverfahrens und im Hinblick auf eine 
bedarfsgerechte Versorgung in Bayern Ver-
setzungen von Lehrkräften (Sammelbegriff) 
an Grundschulen, Mittelschulen sowie an För-
derschulen und Schulen für Kranke in einen 
anderen Regierungsbezirk durch. 
 
Entsprechend einem Beschluss des Bayer. 
Landtags vom 19.07.1984 sind dabei vorran-
gig Familienzusammenführungen zu berück-
sichtigen. Als Familienzusammenführung gilt 
allgemein nur die Zusammenführung verhei-
rateter Partner mit getrenntem Wohnsitz. Die-
sen Gesuchen muss deshalb eine amtliche 
Bestätigung des Einwohnermeldeamtes über 
den Wohnsitz des Ehegatten und eine Be-
scheinigung des Arbeitgebers des Ehegatten, 
dass er sich in ungekündigter Stellung befin-
det, beigegeben werden. 
 
Nach einem weiteren Beschluss des Bayeri-
schen Landtags vom 18.07.2006 werden die 
Versetzungswünsche nicht verheirateter 
Lehrkräfte mit Kindern so behandelt wie die 
verheirateter Lehrkräfte, wenn nur auf dem 
Wege der Versetzung die Betreuung der Kin-
der sichergestellt werden kann. Dies muss 
aus der Antragsbegründung glaubhaft belegt 
werden. 
 
1. Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen 
 

Der Antrag ist ausschließlich mit dem bay-
ernweit einheitlichen Formblatt „Antrag 
auf Versetzung in einen anderen Regie-
rungsbezirk“ (Grund- und Mittelschule) zu 
stellen, der vom bayerischen Formularser-
ver heruntergeladen werden kann unter 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/
forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/
rvs_40.2-050/index?caller=332413184674. 
 
Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen rei-
chen ihren Versetzungsantrag (Formblatt 
zweifach) über die Schulleitung beim der-

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-100/index?caller=349190961674
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-050/index?caller=332413184674
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Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 5. November 2020, 
Az. VI.2-BS9101-7a.80 220 
 
Im Jahr 2021 wird der Vorbereitungsdienst für 
das Lehramt an beruflichen Schulen nach der 
Verordnung über die Zulassung und Ausbil-
dung für das Lehramt an beruflichen Schulen 
und den anderweitigen Erwerb der Lehrbefä-
higung an beruflichen Schulen künstlerischer 
und gestalterischer Fachrichtungen in der je-
weils gültigen Fassung durchgeführt. 
 
1. Voraussetzung für die Zulassung zum 

Vorbereitungsdienst 
Zum Vorbereitungsdienst können Bewer-
ber zugelassen werden, die 

 
1.1 die Erste Staatsprüfung für das Lehramt 

an beruflichen Schulen nach der Lehr-
amtsprüfungsordnung I (LPO I) bestan-
den haben oder deren Erste Staatsprü-
fung gemäß Art. 6 Abs. 4 BayLBG als 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
beruflichen Schulen anerkannt worden 
ist. Der Ersten Lehramtsprüfung für beruf-
liche Schulen entspricht eine im Gel-
tungsbereich des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes abgelegte oder eine nach 
Art. 6 Abs. 4 BayLBG anerkannte Diplom- 
oder Masterprüfung für Berufs- oder Wirt-
schaftspädagogen, wenn sie den Anfor-
derungen des Lehramts genügt und da-
neben ein mindestens einjähriges berufli-
ches Praktikum oder eine abgeschlosse-
ne einschlägige Berufsausbildung nach-
gewiesen wird; 

 
1.2 zum Zweck der Nachqualifikation nach 

§ 40 Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II) 
einen ergänzenden Vorbereitungsdienst 
abzuleisten haben und 

 
1.3 die allgemeinen Voraussetzungen für die 

Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Widerruferfüllen. 

 

mit dem entsprechenden Formblatt auf dem 
Dienstweg bis spätestens 31. März 2021 der 

 
c) Parallel zum „Antrag auf Versetzung in 

einen anderen Regierungsbezirk“ kann 
selbstverständlich auch ein „Antrag auf 
Versetzung innerhalb des Regierungs-
bezirks“ gestellt werden. Die Regierung 
wird zunächst den Antrag auf Verset-
zung in einen anderen Regierungsbe-
zirk und dann den “nachrangigen” An-
trag auf Versetzung innerhalb Mittel-
frankens bearbeiten. 

 
d) Änderungen zu den im Antrag gemach-

ten Angaben (z. B. Eheschließung) sind 
der Regierung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.  

 
e) Wegen der großen Anzahl von Verset-

zungsanträgen können Änderungsmit-
teilungen, die der Regierung nicht bis 
spätestens 1. Mai 2021 vorliegen, 
grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt 
werden. Abweichend hiervon kann eine 
Eheschließung nur dann berücksichtigt 
werden, wenn der Nachweis (Heirats-
urkunde oder Auszug aus dem Fami-
lienbuch, jeweils in Kopie) bis spätes-
tens zum 1. Juli 2021 bei der Regie-
rung eingegangen ist. Bei einem Ein-
gang des Nachweises nach dem 1. Juli 
2021 kann dieser grundsätzlich für das 
laufende Verfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

 
f) Entstehende Nachteile wegen unvoll-

ständiger Angaben auf den Antragsvor-
drucken und/oder aus fehlenden Unter-
lagen gehen zu Lasten der Lehrkraft. 

 
g) Im Falle einer Versetzung entscheidet 

die aufnehmende Regierung darüber, 
welchem neuen Schulamtsbezirk (Be-
reich Grund-/Mittelschulen) bzw. wel-
cher neuen Schule (Bereich Förder-
schulen) die Antragstellerin/der Antrag-
steller zugewiesen wird. 

 
Johannes-Jürgen Saal, 
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Technische Überprüfungen durch neutrale Sachkundige 
- Überprüfung von Kinderspielplätzen 
- Überprüfung von künstlichen Kletteranlagen 
- Überprüfung von Sportanlagen 
- Ausstattung und Wartung von Turnhallen, 
 Freisportanlagen und Krafträumen 

Bühlstraße 34a - 91207 Lauf - 0911 50 55 56 
info@sportstaettenservice.de - www.sportstaettenservice.de 

2. Dauer des Vorbereitungsdienstes, Mel-
deschluss, Meldeverfahren 

 
2.1 Dauer und Meldeschluss  

Der Vorbereitungsdienst September 2021 
beginnt am 14. September 2021 und en-
det am 11. September 2023. 
Letzter Meldetag ist der 14. April 2021. 

 
2.2 Meldeverfahren 
 

Die Meldungen zum Vorbereitungsdienst 
sind mit den im Antrag aufgeführten Un-
terlagen an das Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus zu richten.  
 
Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 
ist nur noch online unter 
https://formularserver.bayern.de/
vorbereitungsdienst  
möglich.  
 

 
3. Verwendung im öffentlichen Schul-

dienst 
Aus der Ableistung des Vorbereitungs-
dienstes und dem Bestehen der Zweiten 
Staatsprüfung kann kein Anspruch auf 
Verwendung im öffentlichen Schuldienst 
abgeleitet werden. 

 
Herbert Püls, Ministerialdirektor 
 

Bei Wolters Kluwer Deutschland GmbH sind 
erschienen: 
 
Das Schulrecht in Bayern 
Bayer. Gesetz über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG) mit Kommentar und 
weiteren Vorschriften 
234. Ergänzung, 87,90 €,  
Wolters Kluwer Deutschland GmbH,  
Art.-Nr. 66243234 
 
Berufliches Schulwesen Bayern 
Ergänzbare Rechtssammlung zu BayEUG, 
Berufsbildung, Schulordnung, Verwaltung, 
Unterricht, Lehrplänen, Ausbildung, Prüfung 
und Dienstrecht für Berufsschulen, Berufsauf-
bauschulen, Wirtschaftsschulen, Fachschu-
len, Fachoberschulen, Berufsoberschulen 
und Fachakademien, mit Erläuterungen. 
206. Ergänzung, 134,91 €,  
Wolters Kluwer Deutschland GmbH,  
Art.-Nr. 66249206 
Onlineausgabe Berufliches Schulwesen in 
Bayern, 14,99 €, Art.-Nr. 66600057 
 
 
 

Rezensionen 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/rzsued/stmuk/stmuk/AnmeldungVorbereitungsdienst/index
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